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M A N A G E M E N TM A N A G E M E N T

Ärzte sind verpflichtet, Patienten vor Be-
ginn einer Behandlung über die voraus-
sichtlichen Kosten zu informieren, wenn 
die vollständige Kostenübernahme durch 
die Krankenversicherung nicht gesichert 
ist. Das soll die Patienten vor einer finan-
ziellen Überforderung schützen. Die Be-
weislast dafür, dass sich der Patient bei 
ordnungsgemäßer Information gegen die 
angewendete Methode entschieden hätte, 
trägt dieser selbst. Das hat der Bundesge-
richtshof (BGH) entschieden. Im vorlie-
genden Fall hatte sich eine Patientin einer 
Behandlung ihrer Krampfadern nach dem 
VenaSeal Closure System unterzogen. Die 
private Krankenversicherung lehnte eine 
Erstattung der Kosten in Höhe von gut 
3 500 Euro ab. Der Ehemann der Patientin 
verlangte von dem behandelnden Chirur-
gen die Rückzahlung der Behandlungs-
kosten. Die Begründung: Der Arzt habe 

vor Behandlungsbeginn nicht angemessen 
über die Behandlungskosten informiert. 

 Nach Meinung des BGH kann ein 
Schadensersatzanspruch der Patientin aus 
§ 280 Abs. 1, § 630c Abs. 3 Satz 1 BGB, 
der gemäß § 398 BGB auf den Kläger 
übergegangen wäre, nicht bejaht werden. 
Zwar müsse der Arzt nach § 630c Abs. 3 
Satz 1 BGB den Patienten über die Be-
handlungskosten informieren, wenn er 
wisse, dass deren vollständige Übernahme 
durch Dritte nicht gesichert sei. Dabei sei 
zwischen gesetzlich und privat versicher-
ten Patienten zu unterscheiden. Ein Ver-
tragsarzt wisse regelmäßig, welche Leis-
tungen die gesetzliche Krankenversiche-
rung vergüte. Denn er kenne die für den 
Leistungskatalog maßgeblichen Richtlini-
en des Gemeinsamen Bundesausschusses 
(§ 92 SGB V), da diese für die Leistungs-
erbringer gemäß § 91 Abs. 6 SGB V ver-

bindlich seien und nach § 94 Abs. 2 Satz 1 
SGB V bekannt gemacht würden. Der 
Umfang des Versicherungsschutzes bei 
Privatversicherten liege dagegen in deren 
Verantwortungsbereich. Denn dieser erge-
be sich nicht aus dem Gesetz. So sei die 
Vorinstanz zu Recht davon ausgegangen, 
dass der beklagte Chirurg verpflichtet war, 
die Patientin über die Behandlungskosten 
zu informieren. Nach § 630c Abs. 4 BGB 
entfalle die Informationspflicht nur bei 
ausdrücklichem Verzicht des Patienten. 
Auch ein finanzieller Schaden der Patien-
tin sei zu bejahen. Zu Unrecht habe die 
Vorinstanz aber eine Beweislastumkehr 
angenommen. Es liege nicht an dem Chi-
rurgen zu beweisen, dass die unterlassene 
Information für die Entscheidung der Pa-
tientin irrelevant war.

BGH, Urteil vom 28. Januar 2020, Az.: 
VI ZR 92/19 RAin Barbara Berner

Rechtsreport

Ärzte müssen über Behandlungskosten aufklären

Neben den in den GOÄ-Ratgebern im 
Deutschen Ärzteblatt (Heft 3 vom 17. Ja-
nuar 2020 und Heft 7 vom 14. Februar 
2020) zur Vergütung der ärztlichen Lei-
chenschau ab 1. Januar 2020 behandel-
ten Fragen zeigt sich durch bei den Lan-
desärztekammern eingehende Anfragen 
auch Erläuterungsbedarf zum Gebühren-
satz bzw. Steigerungssatz. 

Gemäß den Allgemeinen Bestimmun-
gen des Abschnitts B. VII. (Todesfeststel-
lung) Nr. 5 GOÄ sind die Leistungen nach 
den neuen Nummern 100 und 101 GOÄ 
sowie der Zuschlag nach Nr. 102 GOÄ 
nur mit dem einfachen Gebührensatz be-
rechnungsfähig.

Daher ist beispielsweise eine Inrech-
nungstellung der Nr. 101 GOÄ mit einem 
2,3fachen des Gebührensatzes, woraus 
sich theoretisch ein Betrag von 381,27 € 
ergeben würde, nicht zulässig. Anderer-
seits gilt dieser einfache Gebührensatz 

laut § 11 GOÄ (Zahlung durch öffentliche 
Leistungsträger) auch dann, wenn ein 
Leistungsträger im Sinne des § 12 des 
Ersten Buches des Sozialgesetzbuches 
oder ein sonstiger öffentlich-rechtlicher 
Kostenträger die Zahlung leistet.  Insofern 
kann beispielweise eine eingehende Lei-
chenschau mit einer Mindestdauer von 40 
Minuten (ohne Aufsuchen des Verstorbe-
nen) mit der Nr. 101 GOÄ und dem einfa-
chen Gebührensatz bzw.  einem Betrag 
von 165,77 € gegenüber  einem öffentlich-
rechtlichen Kostenträger in Rechnung ge-
stellt werden. 

Auch die Bundesregierung ist laut ihrer 
Verordnung vom 31. Juli 2019, welcher 
der Bundesrat am 20. September 2019 zu-
gestimmt hat, im Hinblick auf die Folgen 
der verbesserten Vergütung der ärztlichen 
Leichenschau davon ausgegangen, dass 
den Städten und Gemeinden durch diese 
neue Regelung im Rahmen der ordnungs-

rechtlichen Bestattungen und Sozialbe-
stattungen Mehraufwendungen von jähr-
lich insgesamt bis zu rund 3,3 Millionen 
Euro entstehen werden.

Schlussendlich muss die Rechnung 
gemäß § 12 Absatz 2 Nrn. 1 und 2 GOÄ 
insbesondere das Datum der Erbringung 
der Leistung sowie bei Gebühren die 
Nummer und die Bezeichnung der ein-
zelnen berechneten Leistung einschließ-
lich einer in der Leistungsbeschreibung 
gegebenenfalls genannten Mindestdauer 
nebst dem jeweiligen Betrag und dem 
Steigerungssatz enthalten. Insofern ist 
gebührenrechtlich-formal auch beim An-
satz der Nrn. 100, 101 und 102 GOÄ der 
(einfache) Steigerungssatz in der Rech-
nung aufzuführen, da letztere ansonsten 
nicht fällig wird, wodurch der Rech-
nungsempfänger zur Begleichung der 
formal fehlerhaften Rechnung nicht ver-
pflichtet wäre. Dr. med. Stefan Gorlas

GOÄ-Ratgeber

Zur Abrechnung der ärztlichen Leichenschau – Steigerungssatz
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Nachdem der Chaos Computer Club 
(CCC) Ende letzten Jahres massive 
Sicherheitslücken in der Tele ma tik -
infra struk tur (TI) aufgedeckt hatte, 
waren die Identifizierungsverfahren 
BankIdent und KammerIdent mit 
sofortiger Wirkung ausgesetzt wor-
den. Dem CCC war es zuvor gelun-
gen, sich per BankIdent-Verfahren 
mithilfe einer fremden Identität ei-
nen elektronischen Heilberufeaus-
weis (eHBA) zu beschaffen. Damit 
hätten sie problemlos auf TI-An-
wendungen und die elektronische 
Patientenakten zugreifen können.

Die für den Aufbau und Sicher-
heit der TI verantwortliche Betrei-
bergesellschaft Gematik hatte die 
Schwachstellen in den Antrags- und 
Ausgabeprozessen der Karten als 
nicht hinnehmbar bezeichnet und die 
Beantragung und Ausgabe der Pra-
xisausweise zunächst vollständig ge-
stoppt. Elektronische Praxisauswei-

Elektronischer Arztausweis
Beantragung per Kammer Ident-Verfahren möglich

se können bereits seit Ende Januar 
und ab sofort auch wieder mittels 
Identifizierung per KammerIdent 
bestellt werden. „Wir freuen uns, 
dass damit neben dem PostIdent-
Verfahren nun wieder ein weiteres 
Identifizierungsverfahren zur Verfü-
gung steht“, so Erik Bodendieck, 
Vorsitzender des Ausschuss Digitali-
sierung in der Gesundheitsversor-
gung der Bundesärztekammer. 

Das KammerIdent-Verfahren 
wird von einem Teil der Ärztekam-
mern als Identifizierungs variante 
angeboten. Antragstellende Ärz-
tinnen und Ärzte werden dabei 
durch Mitarbeitende einer Ärzte-
kammer gemäß den Anforderun-
gen der eIDAS-Verordnung der 
EU identifiziert. Die Kammern in-
formieren online, ob sie das Ver-
fahren anbieten. hil

Kritische Bestand-
teile des Ident-Ver-
fahrens mussten 
aufgrund von Sicher-
heitsmängeln über-
arbeitet werden.
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